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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist der Entscheid des Obergerichts als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde in
Schuldbetreibungs- und Konkurssachen in einem Beschwerdeverfahren gegen die
betreibungsamtliche Abrechnung nach Durchführung der Betreibung. Dagegen ist die
Beschwerde in Zivilsachen unabhängig eines Streitwertes gegeben ( Art. 19 SchKG i.V.m.
Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c, Art. 75 Abs. 1 BGG ). Den Beschwerdeführern
steht ein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung des vorinstanzlichen Entscheides zu (
Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG ). Das obergerichtliche Urteil wurde am 15. Oktober 2024
zugestellt. Die fristgerecht eingereichte Beschwerde (vom 21. Oktober 2024, Postaufgabe)
ist grundsätzlich zulässig ( Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG ). Auf die Beschwerdeergänzung vom
1. November 2024 (Postaufgabe) kann nach Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist (am
25. Oktober 2024) infolge Verspätung nicht eingetreten werden.

E. 1.2
Die Beschwerdeführer beantragen, die "Verdoppelung des Betreibungsbetrages" in den
Abrechnungen zu korrigieren. Sie kritisieren das Verhältnis zwischen Betreibungsforderung
und -kosten und führen in ihrer Eingabe aus, dass die eigentlichen (Betreibungs-) "Kosten
Fr. 57.60 betragen". Die Beschwerde kann mit dem Antrag, es sei das obergerichtliche
Urteil aufzuheben und die in den Abrechnungen aufgeführten Betreibungskosten seien
entsprechend zu reduzieren, entgegengenommen werden. Insoweit genügt der Antrag den
gesetzlichen Anforderungen ( Art. 42 Abs. 1, Art. 107 Abs. 2 BGG ).

E. 1.3
Mit der vorliegenden Beschwerde kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht
gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). In der Beschwerde ist in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 143 I 377
E. 1.2). Die Verletzung verfassungsmässiger Rechte ist ebenfalls zu begründen, wobei hier
das Rügeprinzip gilt ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 142 III 364 E. 2.4).

E. 1.4
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur
zulässig, soweit der vorinstanzliche Entscheid dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ).

E. 2
Das Obergericht hat im Wesentlichen festgehalten, dass die Beschwerdeführer am 12.
Februar 2024 Kenntnis von den Betreibungsabrechnungen erlangt hätten; auf ihre
Nachfrage hin habe das Betreibungsamt am 13. Februar 2024 darauf hingewiesen, dass sie
sich an das Bezirksgericht wenden könnten, sofern sie mit den Abrechnungen nicht



einverstanden seien. Auch hätten sie aus früheren Beschwerdeverfahren gewusst, dass
Handlungen bzw. Verfügungen der Betreibungsämter innerhalb von zehn Tagen nach
Kenntnisnahme beim Bezirksgericht als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die
Betreibungsämter anzufechten sind. Das Obergericht hat geschlossen, dass die erst (einen
Monat nach Kenntnisnahme) am 13. März 2024 erhobene Beschwerde gegen die
Betreibungsabrechnungen verspätet und der Nichteintretensentscheid der Erstinstanz
rechtens sei. Im Übrigen habe - so das Obergericht weiter - die Erstinstanz festgehalten,
dass eine Gesetzwidrigkeit nicht ersichtlich sei. Die Beschwerdeführer würden hierzu
unsubstantiiert und lediglich pauschal geltend machen, dass Kosten, welche den
Betreibungsbetrag übersteigen bzw. diesen im Ergebnis verdoppeln, falsch seien. Das
Obergericht hat geschlossen, dass der Beschwerde ohnehin kein Erfolg beschieden wäre.

E. 3
Anlass zur vorliegenden Beschwerde geben die Abrechnungen des Betreibungsamtes nach
Durchführung der Verwertung mit voller Deckung der Betreibungsforderungen.

E. 3.1
Nach den Sachverhaltsfeststellungen des Obergerichts enthielten die strittigen
Betreibungsabrechnungen vom 8. Februar 2024 keine Rechtsmittelbelehrung. Die
Beschwerdeführer machen geltend, als juristische Laien hätten sie nicht erkennen können,
dass die Betreibungsabrechnungen innert zehn Tagen nach Kenntnisnahme anfechtbar
seien. Das Obergericht habe ihre Beschwerde vom 13. März 2024 an die Erstinstanz zu
Unrecht als verspätet erachtet.

E. 3.2
Die Betreibungsabrechnungen sind Verfügungen im Sinn von Art. 17 SchKG (Urteil
5A_920/2017 vom 4. April 2018 E. 3.2). Zutreffend hat das Obergericht festgehalten, dass
sie binnen zehn Tagen seit dem Tag (hier: am 12. Februar 2024), an welchem die
Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten haben, bei der Aufsichtsbehörde
angefochten werden konnten ( Art. 17 Abs. 1 SchKG ).

E. 3.3
Die Beschwerdeführer wenden sich gegen die Auffassung des Obergerichts, wonach die
fehlende Rechtsmittelbelehrung unerheblich für den Beginn des Fristenlaufs sei.

E. 3.3.1
Nach der Rechtsprechung steht fest, dass das SchKG dem Betreibungsamt nicht
vorschreibt, alle seine Verfügungen mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen ( BGE
142 III 643 E. 3.2 mit Hinweisen). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer musste
das Betreibungsamt in den strittigen Betreibungsabrechnungen keine Rechtsmittelbelehrung
anbringen.

E. 3.3.2
Das Obergericht hat weiter festgestellt, dass das Betreibungsamt den Beschwerdeführern
am 13. Februar 2024 die zuständige Beschwerdeinstanz (Bezirksgericht) per
E-Mail-Antwort angegeben hatte, und festgehalten, dass den Beschwerdeführern aus
früheren Beschwerdeverfahren, namentlich aus dem CB230030, bekannt war, dass
Handlungen bzw. Verfügungen des Betreibungsamtes innerhalb von zehn Tagen beim
Bezirksgericht als unterer kantonaler Aufsichtsbehörde anzufechten sind. Dass das



erwähnte Beschwerdeverfahren mit den Betreibungsabrechnungen - wie die
Beschwerdeführer meinen - "nichts zu tun" habe, trifft nicht zu. Aus dem Entscheid
CB230030 der unteren Aufsichtsbehörde vom 15. Dezember 2023 geht hervor, dass
Beschwerdegegenstand die Pfändung in den (durchgeführten) Betreibungen Nr. xxx und
Nr. yyy war und sowohl die zuständige Beschwerdeinstanz als auch die Fristwahrung
ausführlich erläutert wurden, zumal - wie das Obergericht zutreffend erwähnt hat - gerade
die verspätete Beschwerdeführung Verfahrensthema war. Auf diese Erwägung gehen die
Beschwerdeführer nicht ein. Sie legen nicht dar (vgl. E. 1.3), inwiefern das Obergericht
Verfahrensgrundsätze verletzt haben soll, wenn es darauf hingewiesen hat, dass die
Beschwerdeführer aus den früheren Beschwerdeverfahren von der zehntägigen
Beschwerdefrist hinreichende Kenntnis haben mussten.

E. 3.3.3
Nach dem Dargelegten ist nicht zu beanstanden, wenn das Obergericht angenommen hat,
dass die Beschwerde der Beschwerdeführer vom 13. März 2024 gegen die
Betreibungsabrechnungen, von welchen die Beschwerdeführer am 12. Februar 2024
Kenntnis erhielten, verspätet und daher von der Erstinstanz durch Nichteintreten zu
erledigen war. Bei diesem Ergebnis ist auf die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführer,
soweit sie für den vorliegenden Beschwerdegegenstand überhaupt relevant sind, nicht
einzugehen.

E. 4
Der Beschwerde ist kein Erfolg beschieden. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden
die Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG ). Eine
Parteientschädigung entfällt, da keine ersatzpflichtigen Kosten entstanden sind.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


